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Koppelte BesilMm«!;aradlImtie»fcpeIssSge|l§;-ljj
mit selbsttätigem Vorschub and Kagellagerung.

A 4ÜLLER&C9
MRAQHMNiHnwnC UNO USHMIMSSHMi

BRUGG
fttSlTS PBäB üELflSTi SPEZIALFABRIK

PUE ©IP BAU TOM

gKSEHEI- UND H0IZ»
tBEARBEITUNGSMASCHINEN

18
o@©

Sie 4 SBohnnngen Raiten temnaä) monatlich pfammen
nur 2 m* SBaffer oerbraudjl, ma§ triebt möglich ift,

Set 36 Abonnenten mit gemöhntichem SBafferoet*
hauch mürben bte ^Ittgelrabmeffer burdf ©cfseibenmeffer
'erfetjt. ®er SBafferoerbraucß flieg fofort um ein bebew
tenbeS. Sie 36 Abonnenten brandeten pfammen in ben
fortlaufenbenn fahren :

II. |jal6jal)r
I. „

II. „
I. „

II. „
I. „

II. „
I. „

6804 m
7309
7097
8372
9903
7929
9059
7791

gtflgelrabmeffer

©dfeibenmeffer

Offenbar fingen biefe Slbonnenten nad) ben erften
fl&ertnafferret^nungen mit bem SBaffer p fparen an.

Sin ,£>au§, ba§ niemals übermaffer bejafjlen mußte,
erhielt einen ©<f)eibenmeffer ; bis Ablefungen ergaben:

I. Halbjahr 130 rir
II.
I.

II.
I.

II.

145
198
283
197
222

$lfigelrabmeffer ;
lein übermaffer

@c|eibenmeffer;
Übermaffer

@ln größeres ißrioat|auS |atte mit bem Einfeijen
eines ©c|eibenmeffer§, aufteile bes giägelrabmefferS,
Äidj regelmäßig übermaffer. ®er Abonnent berief
ft<jj auf feine früheren ^Rechnungen unb fing bann an,
mit bem Sßaffer noch fparfainer umjugeßen. ®ie lb=
lefungen ergaben:

I. Halbjahr 451
II. 436
I- 274

U- 482
I. 424

II. 511
I. 320

276
I. 253

II- I 186
I- „ 160

II. 183

Jtügelrabmeffer

"}
» ;

©äjeibenmeffer
I. „ 787

II. „ 783
3Iu§ biefen Rahlen tonnte man ben Schluß jiehen,

baß bie SReßgenauigfeit be§ giügetrabmefferS in ben
6 leßten SeirtebSjaßren bebeutenb prüefging.

(SnblidE) nod) ein Qaljlenbeifpiel über einen 2öaffer=
oetlufi bei einem Mofett. ®ie monatlichen Slblefungen
be§ ®c|eiberimeffer§ ergaben:

Januar .52 m"
Februar 58 „
Märj 64 „
3lpril 62 „Mai 78 „
Quni 84 „
Quli 169 „
luguft 75 „
September 72 „
Dftober 58 „
SRooember 69 „
®ejember 54 „

Sm Quli mürbe ein einiges Mofett feßabgaft. Sro|=
bem ber .^auSbeftßer feßr auf Drbnung hielt, entging
ißm biefer SBafferoerluft, unb ohne ©djeibenmeffer märe
er taunt fo in bie Erfcheiniing getreten.

©old)e Seifpiele ließen ftcf beliebig oermebren. ©ie
bemeifen einbrlnglid), mie auSf^Iaggebenb bie 3Reßge=
nauigfeit ber einzelnen SGßaffermefferfgfteme unb »gabri=
fate werben fann. (Sdjtuß folgt.)

ItielMlfitfg und Ke®iisig$$ftiSMîîg Im Gewerbe,
(Storrefpottbenj.)

Qn ben leßten Hummern b. SI. etfcfjienen hierüber
bemerîenSmerte Irtifel oon f>errn $Rat.*iRat 31. ©firmer
unb au§ ber ®ßurgauer=8eitung. SBer oertraut ift mit
biefen Serhältniffen, mirb ihnen ohne Sorbehalt p»
ftimmen. ©§ mögen einige Erfahrungen au§ ber ja|r=
jeßntelangen EßrajiS beigefügt merben.

§infic|tttdj Suchhaltung hat eS entfdjieben be=

beutenb gebeffert bei ben ©emerbetreibenben. SBir fdjreB
ben bie§ pm großen Seil ben oon fterrn 5Rat.=Sat A.
©firmer befürroorteten Surfen p. SBir hatten oor
mehreren fahren ©elegenheit, ©inblicf in einen folgen
$?ur§ p 'erhalten, @r würbe oeranftaltet oon einem
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Die 4 Wohnungen hätten demnach monatlich zusammen
nur 2 m s Wasser verbraucht, was nicht möglich ist.

Bei 36 Abonnenten mit gewöhnlichem Wasserver-
brauch wurden die Flügelradmesser durch Scheibenmesser
ersetzt. Der Wasserverbrauch stieg sofort um ein bed eu-
tendes. Die 36 Abonnenten brauchten zusammen in den
fortlaufendem Jahren:

II. Halbjahr
I.

II.
I.

II.
I.

II.
I.

6864 m
7309
7097
8372
9903
7929
9059
7791

Flügelradmesser

Scheibenmesser

Offenbar fingen diese Abonnenten nach den ersten
Überwasserrechnungen mit dem Wasser zu sparen an.

Ein Haus, das niemals Überwasser bezahlen mußte,
erhielt einen Scheibenmesser; die Ablesungen ergaben:

I. Halbjahr 130 w°
II.
I.

II.
I.

II.

145
198
283
197
222

Flügelradmesfer;
kein Überwasser

Scheibenmesser;
Rberwasser

Ein größeres Privathaus hatte mit dem Einsetzen
eines Scheiben-nessers. anstelle des Flügelradmessers,
plötzlich regelmäßig llberwasser. Der Abonnent berief
sich auf seine früheren Rechnungen und fing dann an,
Mt dem Wasser noch sparsamer umzugehen. Die Ab-
lesungen ergaben:

I. Halbjahr 451
11. 436
I- 274

II. 482
I- 424

U. 511
I. 320

II. 276
I. 253

II- I 186
I- 160

II. 183

Flügelradmesser

"j Scheibenmesser
I. 787

II. „ 783

Aus diesen Zahlen könnte man den Schluß ziehen,
daß die Meßgenauigkeit des Flügelradmessers in den
6 letzten Betriebsjahren bedeutend zurückging.

Endlich noch ein Zahlenbeispiel über einen Wasser-
Verlust bei einem Klosett. Die monatlichen Ablesungen
des Scheibenmessers ergaben:

Januar 52
Februar 58 „
März 64
April 62 „Mai 78 „
Juni 84 „
Juli 169
August 75
September 72 „
Oktober 58 „
November 69 „
Dezember 54 „

Im Juli wurde ein einziges Klosett schadhaft. Trotz-
dem der Hausbesitzer sehr auf Ordnung hielt, entging
ihm dieser Wasseroerlust, und ohne Scheibenmesser wäre
er kaum so m dis Erscheinung getreten.

Solche Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Sie
beweisen eindringlich, wie ausschlaggebend die Meßge-
nauigkeit der einzelnen Wasfermesserfysteme und -Fabri-
kate werden kann. (Schluß folgt.)

WMM«g WA NÄMWMeNMg W kèRMdê.
(Korrespondenz.)

In den letzten Nummern d. Bl. erschienen hierüber
bemerkenswerte Artikel von Herrn Nat.-RaL A. Schirmer
und aus der Thurgauer-Zeitung. Wer vertraut ist mit
diesen Verhältnissen, wird ihnen ohne Vorbehalt zu-
stimmen. Es mögen einige Erfahrungen aus der jähr-
zehntelangen Praxis beigefügt werden.

Hinsichtlich Buchhaltung hat es entschieden be-
deutend gebessert bei den Gewerbetreibenden. Wir schrei-
den dies zum großen Teil den von Herrn Nat.-Rat A.
Schirmer befürworteten Kursen zu. Wir hatten vor
mehreren Jahren Gelegenheit, Einblick in einen solchen
Kurs zu erhalten. Er wurde veranstaltet von einem
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©ewetbeoerein imb war fehr gut befugt. ©et ®urS»
letter, ein SBanbetlehter, oetßanb eS ausgezeichnet, mit
einfa^en ©arlegungen ben Kursteilnehmern bte ©runb»
lügen unb baS SBefen ber Buchhaltung beipbringen.
©ie ©chlußßunbe mürbe p einer Art Prüfung auSge»
ßaltet, unb fte jeigte überraßhenb gute ©rgebniffe. Rebe»
ber ©Infadjhett in ber Anlage unb im Aufbau biefer
Buchhaltung betrachteten mir eS als ben größten SBert,
baß bie Söeifpiele in Anlehnung an einen gewerblichen
Setrieb gemäht mürben. Möchten boch auch einmal
unfere ©c|ulen, inSbefonbete bie iechnißhen SJÎittelfdEjuïen,

bap îontmen, non ber Buchhaltung irgenb eine? |>an=
belSgefchäfteS auf Söeifpiele aus ber gewerblichen ober
teChnißhen ißrajiS überpge|en. Sßieüeiegi formte man
bamit baS mangelnbe ^ntereffe unb baS ungenägenbe
BerßänbniS über Suchhaltung, baS man noch fehr häufig
bei ben ©eefsnifern unb teChnißhen Atabemitern trifft,
einigermaßen "beheben. ©SKftJerftaunlid), mie ber ©inn
für bie Buchhaltung nieten fonft heroortagenben ©üds»

tigen abgeht, unb mir ftnb immer nod) ber Anficht, nach
biefer SRidE)tung laffen oft bie Sehrfräfte unb Sehrme»
thoben an ben technifchen Abteilungen ber Mtttelfc|ulen
fehr p münf^en übrig, lifo fein neues ffacf) unb oer»
mehrte ©tunben, aber ein auS ber geraerblichen unb tec|»

nifdjen Erfahrung hesauSgeraachfener Unterricht. SBenn
bann fpäter, in ben fahren beS eigenen ©efdjäftSbetrtebeS
ober ber oeraniroortllchen ©efdiäftSleitung, bie mehrer»
mahnten Surfe einfeßen, mirb ber ©eraerbetretbenbe mit
ben etnßhlägigen Borfenntniffen ben ©toff leichter be=

hertfdjen unb hauptfädßich auf öaSjenige fein lugenmerf
rieten fönnen, maS ihm noch mangelt.

RedjnungSfteltung. SBet eine georbnete Bue|»
haltung führt, mirb auf regelmäßige AuSßeüung ber
Rechnung bebaut fein. Oft brauet e§ feitenS ber Amts»
fteßen bie größte Mühe, bis fiq) einzelne ©eraerbetretbenbe

p MonatSredjnungen oerßehen fönnen. ©S fam fogar
oor, baß man fo lange feine Aufträge mehr gab, bis
bie regelmäßige MonatSredjnung erhältlich mar. SBie
siel leichter laffen ftcf) allfällige Anftänbe beheben, rcenn
auf jebeS MonatSenbe bie Rechnung pgeßeöt mirb, unb
mie otel 3^t geht oetloren, menn man ein Btertel», ein

Halbjahr unb noch länger prücfgreifen muß. ©in iü^=
tiger Beamter mill überhaupt auf bem Saufenben fein,
rate er im Gahmen beS BoranfdßageS unb mit ben Be-

raittigten Srebiten auSîommt. $a§ ift i|m aber ganj
unmöglich, menn nicht alle Rechnungen regelmäßig unb
fpätefienS p Beginn beS folgenben Monats eingehen.

3ß ein Baumerf fertig, füllten fofort, fofern bieS nicht
fcßon teilmeife roährenb ber Ausführung gefchah, bie

Ausmaße feftgeftellt unb bie Abrechnung ausgefertigt
werben, gmifchenaufnahmen oon Ausmaßen unb ©ag»
lohnleißungen foütcn auf ©ageSrapporten ausgefegt unb
gegenfeitig untergeläpet roerben.

ßahlungSfrißett. ©oubetbar ift eS auch, baß
manc|e ©eroerbetreibenbe nicßt babutä) SBert auf rafäje
Zahlung legen, baß fie, Afforbarbeiten auf bem ©üb»
mifftonSmege ausgenommen, für Begleichung innert Mo»
natsfrift einen angemeffenen ©fonto gemähten. 3« einer
größeren ©emeinbe fomtten mir eS erleben, baß ber
©eraerbeoerein ofßgtell bagegen ©teKung nahm, menn
bie ©tabtoerroaltung bei Qaflungeti innert MonatSfriß
2 % ©fonto in Abpg braute, ©ie fofortige Bephlung
wollte man fehen, aber ber ©emeinbe nic|t ©fonto ge=

mähren, raie man eS ben fßrtoaten gegenüber einräumte.
®S gab fogar Ausnahmen, bie lieber brei Monate auf
baS (Mb warteten, als ftch 2 % ©fonto abgießen Keßen,
©abei hak® man mit auswärtigen Sieferanten htoftchilid)
©fontoabpg, aufgenommen Me ßMten ber ©elbfnappheit
beim Beginn ber Mobilifation im Qahre 1914, feinerlei
Anftänbe.

ißofichecfimfebr. ©iefe neuzeitliche 3ahluttg§'
etnriôtung iß gerabep eine große SBohltat für jebetmann.
©ineS mirb leiber oft mtterlaffen : Auf ber RüCffette p
fc|reiben, für maS bie 3a|lnng geleiftet mirb. Sßtelfadh

füllt man nur bte Borbetfette beS ©djetneS aus unb

men überläßt eS bann bem ©mpfänger, h^auSpßnben,
roofür bie 3«hlung geleiftet, eingeht.

'
®aS mag in flei»

neren ©ef^äften genügen; wo aber jeben ®ag ©tele

Rechnungen ausgehen, œkb bem ©mpfänger beS ©elbeS
bie Arbeit fehr erleichtert, menn man auf ber Rüdfette
mit menigen SBorteu (g. B. Rechnung com 25. Mai 1925)
bemetfi, raofür ber Betrag bephlt wirb. Ramentlid)
ifi bie für ben Abfenber geringe Arbeit notmenbig, menn

man einer öffentlichen Bermaltung ©elb überweiß. Mitt»
lere unb größere ©täbte haben heute oerfchiebene Ber»

maltungSgmeige unb bap mehrere technifChe ober fauf»
männifche Betriebe. AuS ©rfparniSgrünben ftnb meißenS

Buchhaltung unb Saffa, obmohl unter ftCh getrennt, ju
je einer AmtSßeüe oereinigt. Söte foil ba ber Süffter,
menn ©elb ohne jebe Bemetfung eingeht, gleich wiffen,
mofür ber Betrag einbephlt mirb? @r fann ©teuer«,
Sranfenfaffabeitrag, SranfenhauSre^nung, irgenb eine

©ebühr ober Abgahlung, ferner 3ahlung für ®aS, SBaffer,
elcftrifChen ©trom, .©djladjthauS ufro. betreffen, ©anj
ungefchidt mirb bie ©a^e, menn man mehrere Beträge
gefamthaft einbephlt unb eS bem ©mpfänger überläßt,
btefe Rechenaufgabe p löfen. Man fpridß immer oom

©paren in ben öffentlichen Betrieben unb Berroaltungen.
Aber jebermann muß eben mithelfen. ©S iß eine Slet»

nigfeit, foßte fogar eine ©elbßoerßänbliehfett fein, auf
ber RücEfeite beS ©Cheines ben furjen Bermerf anju»
bringen, um bamit ben Beamten bie Arbeit gang raefentlich

p erleichtern. Unterläßt man bieS, fo geht für mehrere

AmtSfieUen oiel 3«tt unnü| oerloren.

OerbaMUvmi.
©er Berööub fchmetprifihcr ArSeitiSutier iß unter

bem Borftß feines fßräfibenten, DberriChter Sang, tn

Sugano p feiner adjten BerbanbSoetfammlung ju»

fammengetreten. ©er ©ißung mohnten Bertreter oo«
fantonafen unb ftäbtifchen Behörben bei. RaCh ©riebt'

gung ber BerbanbSgeßhäfte hielt Ingenieur 3. ©héneoal,
©h«f ber ©eftion für Arbeitsnachweis beS eibgenöffifdßen
Arbeitsamtes, ein Referat über bie Maßnahmen ber Ar»

beitSämter gegen bie berußi^e öberfrembung unb bte

3ufammenarbeit mit ben BerufSoerbänben. 3« her ®iS<

fuffion berichtete ©treftor §. ißfißer oom etbgenöffifdien
Arbeitsamt über bie 3tage ber Aufhebung ber ©inreife»

oifa unb bie herüber an ber Sonfereng ber îantonalett

ißöligeibtreftorert in greiburg gepßogenen Berh anbiungen,
©er Borßanb be§ BetbanbeS iß beauftragt worben,
bem eibgenöfftfcljen Arbeitsamt Borfchläge barüber p
unterbreiten, wie bie lontroüe ber ÄuSlänber für ben

3aü ber Aufhebung ber ©tnreifeoifa but'd)geführt tner<

ben ïann.

©chmetjerifcher Belo», Motor» unb RShmaf^lne«'
hanDler» unb Mcdjamfer'Berbanb. ©ie orbentlich«

©elegiertenoerfammlung beS ©^roeigerifCben Belo», Ale'
tor» unb RähmafChtnenhänbler» unb Me^ani£er»Ber'
banbeS (@. B. B.) erlebigte unter ber Seitung beS laug»

jährigen 3entralpräfibeuten SB. Moor (Dlten) bie

orbeiitlichen BerbanbSgefchäfte unb nahmt hierauf ein

neues ©chiebSgerichtSreglement an. 3ur Unter bin bung
ber unlauternÄonfurreng bur^ Ridstfachleute, bie

burch gefe|fi^e Maßnahmen p unterbinben iß, W
ber Berbanb im Berein mit bem ©roffißenoerbanb ben

Branle S« erregen, baß für bie legitime $änblerf#fl|'
nur BetbanbSgroffißen als Sieferanten in §rage fommen
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Gewerbeverein und war sehr gut besucht. Der Kurs-
letter, ein Wanderlehrer, verstand es ausgezeichnet, mit
einfachen Darlegungen den Kursteilnehmern die Grund-
lagen und das Wesen der Buchhaltung beizubringen.
Die Schlußstunde wurde zu einer Art Prüfung ausge-
staltet, und sie zeigte überraschend gute Ergebnisse. Neben
der Einfachheit in der Anlage und im Aufbau dieser

Buchhaltung betrachteten wir es als den größten Wert,
daß die Beispiele in Anlehnung an einen gewerblichen
Betrieb gewählt wurden. Möchten doch auch einmal
unsere Schulen, insbesondere die technischen Mittelschulen,
dazu kommen, von der Buchhaltung irgend eines Hau-
delsgeschäftes auf Beispiele aus der gewerblichen oder
technischen Praxis überzugehen. Vielleicht könnte man
damit das mangelnde Interesse und das ungenügende
Verständnis über Buchhaltung, das man noch sehr häufig
bei den Technikern und technischen Akademikern trifft,
einigermaßen beheben. EsW^ erstaunlich, wie der Sinn
für die Buchhaltung vielen sonst hervorragenden Tüch-
tigen abgeht, und wir sind immer noch der Ansicht, nach
dieser Richtung lassen oft die Lehrkräfte und Lehrme-
thoden an den technischen Abteilungen der Mittelschulen
sehr zu wünschen übrig. Also kein neues Fach und ver-
mehrte Stunden, aber ein aus der gewerblichen und tech-

nischen Erfahrung herausgewachsener Unterricht. Wenn
dann später, in den Jahren des eigenen Geschäftsbetriebes
oder der verantwortlichen Gefchäftsleitung, die mehrer-
wähnten Kurse einsetzen, wird der Gewerbetreibende mit
den einschlägigen Vorkenntnissen den Stoff leichter be-

herrschen und hauptsächlich auf dasjenige sein Augenmerk
richten können, was ihm noch mangelt.

Rechnungsstellung. Wer eine geordnete Buch-
Haltung führt, wird auf regelmäßige Ausstellung der
Rechnung bedacht sein. Oft braucht es seitens der Amts-
stellen die größte Mühe, bis sich einzelne Gewerbetreibende

zu Monatsrechnungen verstehen können. Es kam sogar
vor, daß man so lange keine Aufträge mehr gab, dis
die regelmäßige Monatsrechnung erhältlich war. Wie
viel leichter lassen sich allfällige Anstünde beheben, wenn
aus jedes Monatsende die Rechnung zugestellt wird, und
wie viel Zeit geht verloren, wenn man ein Viertel-, ein

Halbjahr und noch länger zurückgreifen muß. Ein tüch-
tiger Beamter will überhaupt aus dem Lausenden sein,
wie er im Rahmen des Voranschlages und mit den be-

willigten Krediten auskommt. Das ist ihm aber ganz
unmöglich, wenn nicht alle Rechnungen regelmäßig und
spätestens zu Beginn des folgenden Monats eingehen.

Ist ein Bauwerk fertig, sollten sofort, sosern dies nicht
schon teilweise während der Ausführung geschah, die

Ausmaße festgestellt und die Abrechnung ausgefertigt
werden. Zwischenausnahmen von Ausmaßen und Tag-
lohnleistungen sollten aus Tagesrappsrtm ausgesetzt und
gegenseitig unterzeichnet werden.

Zahlungsfristen. Sonderbar ist es auch, daß
manche Gewerbetreibende nicht dadurch Wert auf rasche

Zahlung legen, daß sie, Akkordarbeiten auf dem Sub-
missionswege ausgenommen, für Begleichung innert Mo-
natsfrist einen angemessenen Skonto gewähren. In einer
größeren Gemeinde konnten wir es erleben, daß der
Gewerbeverein offiziell dagegen Stellung nahm, wenn
die Stadtverwaltung bei Zahlungen innert Monatsfrist
2 Skonto in Abzug brachte. Die sofortige Bezahlung
wollte man sehen, aber der Gemeinde nicht Skonto ge-
währen, wie man es den Privaten gegenüber einräumte.
Es gab sogar Ausnahmen, die lieber drei Monate aus
das Geld warteten, als sich 2 °/o Skonto abziehen ließen.
Dabei hatte man mit auswärtigen Lieferanten hinsichtlich
Skontoabzug, ausgenommen die Zeiten der Geldknappheit
beim Beginn der Mobilisation im Jahre 1914, keinerlei
Anstünde.

Po st checkverkehr. Diese neuzettliche Zahlungs-
einrichtung ist geradezu eine große Wohltat für jedermann.
Eines wird leider oft unterlassen: Auf der Rückseite zu
schreiben, für was die Zahlung geleistet wird. Vielfach
füllt man nur die Vorderseite des Scheines aus und
MSN überläßt es dann dem Empfänger, herauszufinden,
wofür die Zahlung geleistet, eingeht.

"
Das mag in klei-

neren Geschäften genügen; wo aber jeden Tag viele

Rechnungen ausgehen, wird dem Empfänger des Geldes
die Arbeit sehr erleichtert, wenn man auf der Rückseite
mit wenigen Worten (z. B. Rechnung vom 25. Mai 1925)
bemerkt, wofür der Betrag bezahlt wird. Namentlich
ist die für den Absender geringe Arbeit notwendig, wenn
man einer öffentlichen Verwaltung Geld überweist. Mitt-
lere und größere Städte haben heute verschiedene Ver-
waltungszweige und dazu mehrere technische oder kauf-
männische Betriebe. Aus Ersparnisgründen sind meistens

Buchhaltung und Kassa, obwohl unter sich getrennt, zu

je einer Amtsstelle vereinigt. Wie soll da der Kassier,

wenn Geld ohne jede Bemerkung eingeht, gleich wissen,

wofür der Betrag einbezahlt wird? Er kann Steuern,
Krankenkaffabeitrag, Krankenhausrechnung, irgend eine

Gebühr oder Abzahlung, ferner Zahlung für Gas, Wasser,
elektrischen Strom, -.Schlachthaus usw. betreffen. Ganz
ungeschickt wird die Sache, wenn man mehrere Beträge
gesamthaft einbezahlt und es dem Empfänger überläßt,
diese Rechenaufgabe zu lösen. Man spricht immer vom
Sparen in den öffentlichen Betrieben und Verwaltungen.
Aber jedermann muß eben mithelfen. Es ist eine Klei-

nigkeit, sollte sogar eine Selbstverständlichkeit sein, auf
der Rückseite des Scheines den kurzen Vermerk anzu-
bringen, um damit den Beamten die Arbeit ganz wesentlich

zu erleichtern. Unterläßt man dies, so geht für mehrere

Amtsstellen viel Zeit unnütz verloren.

Der Beànd sHWsizerischex Arbeitsämter ist, unter
dem Vorsitz seines Präsidenten, Oberrichter Lang, in

Lugano zu seiner achten Verbandsversammlung zu-

sammengetreten. Der Sitzung wohnten Vertreter von
kantonalen und städtischen Behörden bei. Nach Erledi-

gung der Verbandsgeschäfte hielt Ingenieur I. Chsneval,
Chef der Sektion für Arbeitsnachweis des eidgenössischen

Arbeitsamtes, ein Referat über die Maßnahmen der Ar-
beitsämtZr gegen die berufliche Überfremdung und die

Zusammenarbeit mit den Berufsverbäuden. In der Dis-

kussion berichtete Direktor H. Pfister vom eidgenössischen

Arbeitsamt über die Frage der Aushebung der Einreise-

visa und die hierüber an der Konferenz der kantonalen

Polizeidirektoren in Freiburg gepflogenen Verhandlungen.
Der Vorstand des Verbandes ist beauftragt worden,
dem eidgenössischen Arbeitsamt Vorschläge darüber zu

unterbreiten, wie die Kontrolle der Ausländer für den

Fall der Aufhebung der Einreisevisa durchgeführt wer-

den kann.

Schweizerischer Velo-, Motor- «nd Nähmaschinen-
handler- und Mechaniker-Verband. Die ordentliche

Dêlegiertmversammlung des Schweizerischen Velo-, M-
tor- und Nähmaschinenhändler- und Mechaniker-Ver-
bandes (S. V. V.) erledigte unter der Leitung des lang-

jährigen Z entralpräsidentsn W. Moor (Ölten) die

ordentlichen Verbandsgeschäfte und nahm hierauf ein

neues Schiedsgerichtsreglement an. Zur Unterbindung
der unlauter« Konkurrenz durch Nichifachleute, die

durch gesetzliche Maßnahmen zu unterbinden ist, sucht

der Verband im Verein mit dem Grossistenverband der

Branche zu erreichen, daß für die legitime Händlerschaft

nur VêàRdsgrsMstêN als Lieferanten in Frage kommen
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